
DOKUMENT 123

Auszug aus „Der In stru k teu r —
H elfer und politischer B era te r“ 

von Hilde Benjamin

W ir haben heute in der Justiz  zwei Form en der opera
tiven A nleitung und Kontrolle an O rt und Stelle: die 
R e v i s i o n ,  dem Nam en — und sicher bis heute auch 
noch m anchen Traditionen — nach verbunden m it der 
Revision „alten S tils“, und die I n s t r u k t i o n  als 
neues Kind unserer Arbeit, insbesondere entwickelt nach 
der anleitenden Tätigkeit, die die Justizverw altung zur 
A burteilung der Verbrecher des Juni-Putsches durch
führte . (Auch da haben w ir ein Beispiel fü r die A n
leitung der R echtsprechung in der D urchführung der 
Beschlüsse, z. B. jenes Beschlusses des 14. Plenum s des 
ZK der SED über die U nterscheidung von ehrlichen A r
beitern und Provokateuren. Die D urchführung dieses 
Beschlusses operativ  anzuleiten, w ar eine der Aufgaben 
der In struk teu re  des O perativstabes, die dam als im 
Juni/Juli bei den Gerichten A nleitung gaben.) T räger der 
Revision und Instruk tion  is t die A bteilung R echt der 
Justizverw altungsstelle.
U nsere Justizverw altungsordnung erw ähnt im § 17 beide 
Form en. Es heißt da: „Die A nleitung und Kontrolle der 
K reisgerichte und staatlichen N otaria te  erfolgt durch 
regelm äßig durchgeführte Revisionen, Instruktionen und 
Konsultationen. Die Revision ist die Kontrolle der R echt
sprechung und A rbeitsorganisation w ährend eines be
stim m ten Zeitraum es. Die Instruk tion  is t die E rteilung 
grundsätzlicher Hinweise fü r  die einheitliche Anwen
dung und Auslegung der Gesetze und die Anleitung der 
A rbeitsorganisation im  allgem einen und im  einzelnen.“

Die T ätigkeit des In struk teu rs ist die unm ittelbare 
Transm ission der politischen Leitung von oben nach 
unten. D er In s tru k teu r ist der T räger fü r  alles Neue, 
das an die R ichter heranzubringen ist. E r  i s t  Helfer 
und politischer B erater. Jede neue E tappe in unserer 
politischen, staatlichen, rechtlichen Entw icklung m uß er 
als erster verstehen, dam it er sie richtig  weitergeben 
kann.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1954, S. 287 und S. 290.

DOKUMENT 124

Auszug aus „Parteilich  und doch unabhängig“
von Dr. K urt Görner, A bteilungsleiter 
im Justizm inisterium  der DDR.

Auch die Rechtsprechung bedarf der A nleitung und 
Kontrolle. So erhalten die Gerichte z. B. durch die Be
schlüsse und Dokumente der P arte i der A rbeiterklasse 
w ichtige Hinweise auf die Schw erpunkte der Politik  und 
dam it der Gesetzlichkeit. D urch das M inisterium  der 
Justiz  werden verm ittels Instruk tionen  und Revisionen 
Fehler in der R echtsprechung aufgedeckt und in Aus
sprachen m it den R ichtern  Hinweise gegeben, in  welcher 
H insicht die A rbeit besser gem acht werden kann. N icht 
zuletzt werden durch K ritik  der Öffentlichkeit, Kontrolle 
der R echtsprechung durch die Bevölkerung und durch 
die Schöffen Fehler und M ängel in  U rteilen entdeckt, 
die dann beseitigt werden können . . .

Quelle: „Neues D eutschland“ vom 17.2.1957.

In  welcher W eise die durch die Instruk teure durchge
führten  Überprüfungen der Gerichte vor sich gehen und  
wie die A usw ertung erfolgt, ze ig t nachstehender Bericht 
über eine Revision und Instruk tion  bei Gerichten im  
B ezirk M agdeburg.

DOKUMENT 125

Auszug aus „Überwindung von M ängeln in der Arbeit 
der Justizorgane und der S taa tsanw alt
schaft im  Bezirk M agdeburg“ 
von M artin  Spranger, Abteilungsleiter im 
Justizm inisterium  der DDR.

Die große Bedeutung des Bezirks M agdeburg fü r  die 
Landw irtschaft und fü r den Schwermaschinenbau sowie 
bestim m te Signale aus diesem Bezirk gaben dem Mini
sterium  der Justiz V eranlassung, in V orbereitung des
V. P arte itages der SED die A rbeit der Justizorgane des 
Bezirks durch eine Brigade gründlich zu überprüfen und 
zu analysieren. Dabei kam  es nicht allein auf eine P rü 
fung  der Rechtsprechung, auf das Aufdecken falscher 
Entscheidungen an, sondern w ir m ußten grundsätzlich 
vom ideologischen Zustand der M itarbeiter der Ju s tiz 
organe ausgehen.
Es w ar besonders günstig, daß ein Teil der B rigade
m itglieder an der V orbereitung und D urchführung der 
Berichtswahlversam m lungen der B etriebsparteiorgani
sation der SED als Gäste teilnahmen. Die hier geführ
ten gründlichen A useinandersetzungen verm ittelten 
einen klaren  Überblick über das teilweise rech t gute 
W achstum  der Kader, deckten aber auch schonungslos 
die Schwächen einzelner M itarbeiter auf und m üssen 
deshalb zur weiteren Ü berprüfung der A rbeitsgebiete 
und zu A ussprachen m it den Betreffenden führen, 
ü b e rp rü ft wurden die R echtsprechung des Bezirks
gerichts, insbesondere alle S trafsachen seit Ende 1956, 
und die A rbeit der Justizverw altungsstelle. Um letztere 
rich tig  einschätzen zu können, erfolgten in Überein
stim m ung m it der Brigade der Obersten S taa tsanw alt
schaft Ü berprüfungen bei den K reisgerichten H alber
stadt, Klötze und M agdeburg Süd-Ost. A ußerdem  w ur
den die K reisgerichte Gardelegen, Stendal, H aldens
leben, W olm irstedt, M agdeburg-Süd und M agdeburg- 
N ord wegen bestim m ter E inzelfragen aufgesucht. Aus
sprachen fanden ferner m it dem D irektor des K reis
gerichts Schönebeck und m it dem Vorsitzenden des 
Rechtsanw altschaftskollegium s s ta tt.
Zu Beginn der Revision am  13. M ärz 1958 wurde bei der 
Bezirksleitung der SEID eine grundlegende A ussprache 
m it allen Brigadem itgliedern durchgeführt. Die dabei 
gegebenen Hinweise dienten der Brigade als Anknüp
fungspunkte fü r ihre A rbeit und erleichterten diese 
wesentlich. U nterstrichen  werden m uß auch die gute 
U nterstü tzung  durch die von der Brigade aufgesuchten 
K reisleitungen der SED.

In  der V ergangenheit w ar die politische Anleitung durch 
die Justizverw altungsstelle ungenügend. Sowohl in den 
D irektorentagungen als auch in den S tützpunktbespre
chungen und A rbeitsberatungen der Abteilungen w ar die 
Behandlung zen traler Aufgaben in der Regel eine fo r
male W iedergabe ohne richtige und überzeugende poli
tische A rgum entation. Das 30., 32., 33. und 35. Plenum  
des Zentralkom itees der SED w urden zw ar in der Be
triebsparteiorganisation  gründlich behandelt, aber in der 
staatlichen A rbeit nicht m it den konkreten  Aufgaben 
verbunden. Das füh rte  dann auch dazu, daß die In stru k 
teu re bei ihren  Instruk tionen  der Entw icklung der poli
tischen A rbeit nu r ungenügende A ufm erksam keit 
schenkten und keine Kenntnis über die A rbeit der 
P arteiorganisation  der von ihnen besuchten Gerichte
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